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Ein Wunderpfoerd
Der alte Ben Akiba würde ſeinen weltbekannten Ausſpruch doch wohl

etwas modifizieren wenn er Kenntnis hätte von einem Pferde welches im
Norden von Berlin einem Herrn von O gehört Das Pferd ein acht
zähriger Hengſt beſitzt tatſächlich Menſchenverſtand und wenn ihm die
Gabe der Sprache verliehen wäre ſo würde es ſich kaum von einem ver
nunftbegabten Weſen unterſcheiden Das Pferd iſt nicht für öffentliche
Zwecke abgerichtet ſein Beſitzer hält das Tier nur zu pſychologiſchen
Studien und arbeitet täglich zwei Stunden mit ihm Es handelt ſich
alſo hierbei nicht um Zirkuskunſtſtückchen die nur Unkundige in Erſtaunen

ſetzen ſondern man kommt zu der Ueberzeugung daß hier tatſächlich folge
richtiges Urteil und logiſches Denken zum Ausdruck kommen Das Tier
verſteht zu rechnen es kennt die Zahlen die ihm nach Belieben vor
geſchrieben werden und deutet durch Hufſchläge Wert und Bedeutung der
Zahlen an Ebenſo verſteht es zu leſen indem es die Zahl aufgeſchriebener
Worte außer der Reihe auf Wunſch ſeines Herrn oder eines Fremden an
gibt Ebenſo hat es Farben und muſikaliſchen Sinn Wäre ihm nicht
die Sprache verſagt ſo würde es ſicher mit Erfolg um Aufnahme in die
Menſchheit petitionieren können

Anſprüche der Wohnſihgemeinde an die
Beiriebsgemeinde aus Z 53 des Kommunal

abgabengeſeizes
Ueber dieſe wichtige Frage hielt Herr Bürgermeiſter v Holly auf dem

ſächſiſch anhaltiſchen Städtetag in Bernburg einen mit ſehr lebhaftem Bei
fall aufgenommenen Vortrag der jetzt als Auszug aus den Verhand
jungen des Städtetages im Wortlaute erſchienen iſt Wir entnehmen den
intereſſanten Ausführungen des Herrn Bürgermeiſters v Holly

Trotz des in vielen Fällen durchaus gerechtfertigten Zwecks hat die
Verallgemeinerung des Grundgedankens Tor und Tür für eine Unzahl
leinlicher Forderungen geöffnet für deren Entſcheidung es an feſten Nor
men fehlt und bei denen infolgedeſſen die Wagſchale oft mehr von Rück
ſichten der Billigkeit und des ſubjektiven Empfindens bewegt wird Zum
Beweis hierfür nehme ich auf Beiſpiele meiner engeren Heimat Halle Bezug
Es ließ ſich dort nicht erkennen daß eine größere inzwiſchen von der
Stadt inkorporierte Landgemeinde Giebichenſtein höhere Schullaſten durch
den Umſtand auferlegt erhielt daß viele in Halleſchen abrikbetrieben be
chäftigte Arbeiter in jenem mit der Stadt in unmittelbarem Zuſammen
zang ſtehenden Vororte ihren Wohnſitz genommen hatten Allerdings
vogen auch dort die indirekten Vorteile welche die Nähe der Stadt bot
ind zugleich die durch letztere hervorgerufene Wertſteigerung des eigenen
Grund und Bodens den erlittenen Schaden diesſeitigen Erachtens voll
wuf aber immerhin lag doch da dieſe indirekten Vorteile nach den Ent
ſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts nicht in Gegenrechnung geſtellt
werden können und die hohe Einwohnerzahl der Landgemeinde von zirka
16000 ſtark durch die Halleſche Fabrikbevölkerung beeinflußt worden war
ein nicht ungerechtfertigter Anlaß zur Forderung eines Zuſchuſſes für
Schulzwecke vor Durch dieſes Beiſpiel aber verführt erhebt jetzt eine
große Anzahl kleiner in Entfernungen von ca 1 Stunde liegenden Ort
chaften gleiche Anſprüche ſobald einige Schulväter wegen Mangels von
Arbeit in dem Heimatsdorf ſolche in der Stadt geſucht und gefunden
haben oder wenn eine Armenunterſtützung an die Witwe eines in Halle
ſchem Betriebe verunglückten Arbeiters gezahlt werden muß ſelbſt wenn
dieſe Verunglückung vor der Zeit des Kommunalabgabengeſetzes und ſei
es J 53 geſchehen iſt Soll hier nicht ein querulöſes Prozeſſieren genährt
verden ſo dürfte der Erlaß klarerer Beſtimmungen erforderlich und nicht
alles der ſchließlich auch nicht immer gleichmäßigen Jnterpretation
der Verwaltungsgerichtshöfe zu überlaſſen ſein Um aber ein Bild über
das in dieſer Beziehung Erforderliche zu gewinnen wird es meine Auf
gabe ſein nunmehr die einzelnen Vorausſetzungen für Anwendung jenes
Paragraphen zu erörtern und zu kritiſieren

Hierbei iſt zunächſt zu bemerken daß nicht jeder Betrieb die Möglich
keit der Erlangung eines Zuſchuſſes von der Betriebsgemeinde begründet
jene Möglichkeit vielmehr nur eintritt wenn entweder Bergwerks oder
Fabrik oder Eiſenbahnbetrieb vorliegt Der erſtgedachte Betrieb iſt der
Ausgangspunkt für die ganze Beſtimmung geweſen und rechtfertigt dieſelbe
wohl auch deshalb weil die Berg Hütten und Salzwerke meiſt auf dem
Lande alſo in ſchwachbevölkerten Gemeinden betrieben werden und anderer
ſeits eine Arbeiterzahl erfordern die in der Bergwerksgemeinde nicht unter
gebracht werden kann und deshalb die Nachbargemeinden mit zum Wohn
ſiß wählen muß Auch mag die Mitheranziehung des Eiſenbahnbetriebes
unbeanſtandet bleiben Dagegen ſpricht gegen die Aufnahme des Fabrik
betriebes in die Beſtimmung ſchon der formelle Grund daß es an einer geſetz
lichen Beſtimmung der Merkmale einer Fabrik fehlt Die zweite Vorausſetzung
für Anwendung des 853 iſt daß der Wohnſitzgemeinde 1 kein Beſteuerungsrecht
bezüglich des auswärtigen Betriebes deshalb zuſtehen darf weil letzterer in ihr
eine Zweigniederlaſſung eine Betriebs Werk oder Verkaufsſtätte oder
auch nur eine Agentur unterhält und daß 2 ihr auch nachweisbar
durch dieſen Beirieb Mehrausgaben für Zwecke des öffentlichen
Volksſchulweſens oder der öffentlichen Armenpflege erwachſen ſein
müſſen Die Nebeneinanderſtellung dieſer beiden Vorbedingungen zeigt
deutlich das Flickwerk das Syſtemloſe der ganzen Vorſchrift Denn wäh
rend bei der einen das bloße formale Beſteuerungsrecht ohne Rückſicht auf

den materiellen Erfolg desſelben das Ausſchlaggebende iſt und bei dem
Vorhandenſein dieſes Rechts jeder Anſpruch auf Forderung eines Zu
ſchuſſes von der Betriebsgemeinde ausgeſchloſſen iſt kommt es bei der
weiten Bedingung auf eine mathematiſche Berechnung des Schadens an
Wenn z B die um Hettſtedt liegenden Gruben in dieſer Stadt einen ein
gen Agenten unterhalten ſo hat ſich dieſelbe mit dem minimalen ihr
deshalb zuſtehenden Steuerſatz zu begnügen ſelbſt wenn die ſämtlichen
Arbeiter der Gruben bei ihr wohnen und für ſich allein die Gründung
einer neuen Schulklaſſe notwendig machen ſollten Bei den dürftigen

die in demſelben aufgeſtellten
Grundzüge ſowie die Landtagsverhandlungen für die Beurteilung dieſer
Fage boten hat eigentlich erſt das Oberverwaltungsgericht durch ſeine
Judikatur das geltende Recht aus ſich ſelbſt ſchaffen müſſen Zunächſt be
znügte es ſich mit dem allgemeinen Geſichtspunkte daß nur ſolche Arbeiter
d Betracht gezogen werden ſollten die nicht aus anderen Urſachen ſon
v lediglich wegen ihrer Beſchäftigung in der Betricbsgemeinde ihre
gagamng in der andern Gemeinde genommen oder beibehalten haben
a und nach trat aber immer mehr eine den Betriebsgemeinden un
a a inüiſierung ein Nach den neueren Entſcheidungen ſind auch
wg rbeiter zu berückſichtigen die in den Vetrieben bereits beſchäftigt

ren als ſie in die Arbeiterwohngemeinde einzogen unter Umſtänden
Dbüirer deren Väter um der Fabrikbeſchäftigung willen zugez ogen

gmeinde ſolche Perſonen und deren Nachkommen die in der Wohnſi z
e erſt dann angezogen ſind als ſie in der Betriebsgemeinde

eit zu finden erwarten durften oder die zwar früher ohne Be
ans zur Betriebsgemeinde zugezogen ſind bezüglich deren aber glaub
m u wird daß ſie ohne die in der Betriebsgemeinde beſtan

Arbeitsgelegenheit fortgezogen ſein würden Ja es iſt ſogar dem

Geſetz dadurch eine rückwirkende Kraſt beigelegt worden daß es für nicht
erheblich erachtet worden iſt ob die Niederlaſſung vor oder nach dem
1 April 1895 ſtattgefunden hat

Durch dieſe Jnterpretation iſt aber wiederum eine Beweislaſt herauf
beſchworen worden die vielfach mit dem Objekt in keinem Verhältnis ſteht
Denn wenn auch die Anſpruch erhebende Gemeinde prinzipiell zur Füh
rung des Beweiſes der Mehrausgaben für verpflichtet erachtet worden iſt
ſo hat doch die Betriebsgemeinde gegenüber den erhobenen Anſprüchen
deren Berechtigung bis ins Einzelne nachzuprüfen und hierzu bezüglich
jedes einzelnen geltend gemachten Arbeiters die Lebensgeſchichte und die
Gründe ſeiner Arbeitsbeziehungen zur Betriebsgemeinde zu ermitteln Jſt
aber dieſe Siſyphus Arbeit beendet nebenbei geſagt eine Arbeit die ſich
wegen des beſtändigen Wechſels in den Arbeitern und der Schnlpflichtigkeit
ihrer Kinder jährlich erneut ſo kommt es zur Feſtſtellung der Mehr
ausgaben auf die weitere Ermittelung an ob die Ausgaben einerſeits nicht
auch ohne die fremden Arbeiter entſtanden wären und andererſeits durch
die Vorteile aufgewogen werden die jene der Wohnſitzgemeinde bringen
In erſterer Beziehung iſt z B erkannt worden daß als Mehrausgaben
ſür Volksſchulweſen im allgemeinen nur die wegen Beſchaffung neuer
Lehrkräfte und Schulklaſſen notwendig gewordenen anzuſehen ſind und
daher Zuſchußforderungen für Schulzwecke dann der Berechtigung ent
behren wenn die Neueinrichtung einer Schulklaſſe auch ohne die Arbeiter
kinder erforderlich geworden wäre Was dagegen die in Gegenrechnung
zu ſtellenden Vorteile anlangt ſo ſollten nach der bei Beratung der Vor
ſchrift geänßerten Anſicht der Staatsregierung nicht aur ſolche berückſichtigt
werden die direkt der Gemeindekaſſe ſondern auch ſolche die den einzelnen
Gemeindeangehörigen erwachſen Das Oberverwaltungsgericht hat jedoch
aus der Faſſung und dem Sinne der Beſtimmung heraus folgern zu
müſſen geglaubt daß im allgemeinen nur erſtere in Betracht zu ziehen
ſind und den Vorteilen der einzelnen Gemeindeangehörigen nur inſoweit
Rechnung zu tragen iſt als dieſe zu einer Vermehrung der Steuerkraft
der Gemeinde beitragen ohne daß derſelben eine Zunahme der Gemeinde
laſten gegenüberſteht Auf dieſe Weiſe wird ſelbſtverſtändlich die Gegen
rechnung außerordentlich ſchwach die geringen Steuern der Arbeiter wer
den anteilig auf Schul und Armenzwecke repartiert und das Hauptſaldo
bleibt umſomehr zu Ungunſten der Betriebsgemeinde als dieſer bezüg
lich der behaupteten Vorteile die Beweislaſt obliegt der genügende
Ueberblick aber wegen Unkenntnis der Lokalverhäliniſſe der Wohnſitz
gemeinde fehlt

Allerdings iſt nach Aufmachung dieſer Apothekerrechnung dieſelbe noch
nicht liquid Zunächſt haben noch zwei Prüfungen ſtattzufinden einmal
ob die ermittelten Mehrausgaben im Verhältnis zu den ohne dieſe Be
triebe ſür die erwähnten Zwecke notwendigen Gemeindeabgaben einen
erheblichen Umfang erreichen und zum andern ob dieſelben eine
Ueberbürdung der Steuerpflichtigen herbeizuführen geeignet ſind Mit
dieſen beiden Beſtimmungen aber iſt die ſichere Baſis der Tatſachen auf
gegeben und die Entſcheidung unter der modernen Flagge der Subjekti
vierung des Nechts dem perſönlichen Ermeſſen den ſchwankenden An
ſchauungen über Bildlichkeit und Angemeſſenheit überlaſſen Daß ſich bis
zu einem Grade auch in der Geſetzgebung eine gewiſſe Bewegungsfreiheit
nicht vermeiden läßt iſt unbeſtreithar Die hier bewilligte ſcheint aber
wenn auch durch den Gegenſtand und den eingeſchlagenen Weg nahe ge
legt eine zu weitgehende zu ſein Auch geben für die Behauptung daß
ſich über die Frage der Erheblichkeit der Mehrausgaben und der Ueber
bürdung einer Gemeinde feſte Grundſätze überhaupt nicht aufſtellen laſſen
den beſten Beweis die Ausſprüche des Oberverwaltungsgerichts Danach
ſoll es zwar ausgeſchloſſen ſein Feſtſtellung der Mehrausgaben auf Grund
bloßer Schätzungen denen jeder tatſächliche Boden fehlt zu treffen es
aber zugleich auch wieder mehr auf billige Abwägungen als auf
genaue zahlenmäßige Feſtſtellungen ankommen und das Walten
laſſen kleinlicher Rückſichten und Berechnungen vermieden
werden

So fehlt es überall an den feſten Normen die wenn irgendwo
in Fragen der Beſteuerung vorhanden ſein müſſen ſofern man dieſe un
angenehmſte Geldfrage nicht zu einer Gefühlsfrage machen will Aber
auch noch eine weitere Beſtimmung des S 53 nimmt denſelben ſchwanken
Standpunkt ein nämlich die daß der von der Betriebsgemeinde zu ge
währende Zuſchuß ein angemeſſener ſein ſoll Zur Beſtimmung
dieſes Begriffs war bereits in der Kommiſſion die Aufſtellung ſpeziellerer
Geſichtspünkte angeregt worden Schließlich blieb es aber nur bei der
allgemeinen Sentenz daß der Zuſchuß durch Gegenüberſtellung der Mehr
ausgaben gegen die Vorteile beſtimmt im übrigen aber den Verwaltungs
und Verwaltungsgerichtsbehörden überlaſſen werden müſſe unter Er
wägung aller Umſtände nach freiem billigen Ermeſſen z
verfahren Ob letzteres überall getroffen iſt erſcheint namentlich mit
Rückſicht auf zwei Entſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts zweifelhaft
Die eine ſpricht nämlich aus und verſtößt dadurch m E gegen den Begriff
der Angemeſſenheit daß bei dem Vorhandenſein der Vorausſetzungen
des S 53 der Zuſchuß ſelbſt dann gewährt werden müſſe wenn ſich
die Betriebsgemeinde in einer noch bedrängteren Lage wie die Wohnſitz
gemeinde befindet oder in eine ſolche durch Zahlung des Zuſchuſſes gerät
Die zweite dagegen beſtimmt daß der zur Beſeitigung der Ueberbürdung
zu leiſtende Zuſchuß die ganze Höhe der Mehrausgaben erreichen darf
und ſcheint hiermit den Begriff des Zuſchuſſes zu verletzen

Der einzige rocher de bronee in dieſem Wellenſchlag von unbeſtimmten
dehnbaren Ausdrücken iſt die Schlußbeſtimmung daß der Zuſchuß in
keinem Falle mehr als die Hälfte der geſamten in der Betriebs gemeinde
von den betreffenden Betrieben zu erhebenden direkten Gemeindeſteuern
betragen dürfe Auch macht dieſelbe auf den erſten Blick den Eindruck
daß ſie in der bedrohten Lage der Jnduſtrieſtädte wenigſtens gegen die
Gefahr Schutz gewähre daß die von der Vetriebsgemeinde zu leiſtenden

mehr der fremden als der eigenen Gemeinde zum Vorteil gereichen laſſen
Bei näherer Prüfung ſieht man aber auch hier daß die verantwortlichen
Redakteure dieſer Geſetzesvorſchrift nur beſtimmte einfach liegende Ver
hältniſſe bei denen womöglich nur ein einziger großer Betrieb die Ver
anlaſſung zur Belaſtung der Wohnſitzgemeinde geweſen iſt im Auge gehabt
haben Denn wie wird es in dem Falle ſtehen wenn von einer Reihe
von Betrieben wie ſolche in Groß und Mittelſtädten zu finden ſind nur
wenige jene Belaſtung verurſachen die Mehrzahl dagegen an der Belaſtung
wenn auch nicht gänzlich unſchuldig ſo doch ſo minimal beteiligt iſt daß
ihre Tätigkeit niemals eine Ueberbürdung der Wohnſitzgemeinde hätte
hervorrufen können wenn z B die Arbeiterſchaft einer Fabrik wegen ihrer
günſtigen Lage zu einem Vororte dieſen faſt ausſchließlich zum Wohnſitz
wählt und dadurch mit Armen und Schullaſten überbürdet außerdem
aber noch wenige Mann eines großen Eiſenbahnbetriebes in demſelben
Vororte wohnen Jn dieſem Falle iſt es geſtattet daß die Zuſchüſſe nicht
nur die Hälfte der direkten Gemeindeſteuern jener Fabrik erreichen ſondern
auch die Hälfte der Steuern der Eiſenbahnverwaltung verſchlingen obgleich
deren Steuerleiſtung in keinerlei Verhältnis zu den Laſten der Wohnſih
gemeinde ſteht Mit dieſer Unbilligkeit zerſplittert aber auch der gerühmte
Fels und wird der einzige eine feſte Grundlage bietende Gedanke ent
wertet daß der Zuſchuß der Betriebsgemeinde in angemeſſenem Verhältnis
zu den ſteuerlichen Vorteilen ſtehen ſoll welche jene von den die Ueber
bürdung der Wohnſitzgemeinde verurſachenden Betrieben zieht

Wenn ich daher das Fazit über den S 53 ziehen ſoll ſo muß ich
dasſelbe dahin zuſammenfaſſen daß das Ziel ein richtiges daß es des
Schweißes der Edeln wert geweſen iſt daß aber der eingeſchlagene Weg
mir verfehlt erſcheint Schon die durch denſelben gegebene Möglichkeit
bei jeder Biegung irre zu gehen und ſtatt einer klar vorgezeichneten Rich
tung perſönlichen Neigungen zu folgen müßte m wenn irgendwo bei
einem Steuergeſetz fehlen Hier darf man vor allem verlangen daß die
Merkmale ſcharf begrenzt ſind und nicht nur der Gelehrte ſondern jeder
einzelne Steuerpflichtige die Berechtigung des Anſpruchs überblicken kann
Es iſt wohl aber nicht zu viel geſagt wenn man behauptet daß bei den
Kautſchukbeſtimmungen des S 53 auch der Gelehrteſte und Klügſte den
Ausgang eines auf denſelben gegründeten Streitverfahrens niemals vorher
ſagen kann

Trotzdem würde es ein Unrecht ſein wegen dieſer Ueberzeugung die
ganze Materie über Bord zu werfen Vielmehr wird es Aufgabe der Ge
ſetzgebung ſein eine andere Löſung zu ſuchen Jn welcher Weiſe dieſelbe ge
funden werden kann iſt allerdings ſchwer zu ſagen Wie in vielen Fällen
ſo iſt auch hier die Kritik leichter als das Beſſermachen Es ſei jedoch
erlaubt noch auf einen Weg hinzuweiſen der bereits in der Kommiſſion
berührt und m E aus nicht ganz zutreffenden Gründen verworfen worden
iſt Derſelbe hat ſchon in dem in der Seſſion 1877/78 vorgelegten Ge
ſetzentwurf über die Aufbringung der Gemeindeabgaben ſeine erſte An
regung und dann bei Beratung des ſog Kommunalſteuernotgeſetzes von
1883/84 in der Kommiſſion ſeine weitere Ausbildung erfahren und kul
miniert in dem Gedanken daß wenn die übrigen Vorausſetzungen des
S 53 vorliegen die Wohnſitzgemeinde von der Betriebsgemeinde nicht einen
nach unſicheren Grundlagen und billigem Ermeſſen zu berechnenden Zu
ſchuß ſondern einen beſtimmt bezeichneten Anteil an denjenigen Steuern
zu beanſpruchen hat welche letztere Gemeinde von den die Belaſtung her
vorrufenden Betrieben erhebt

Wie geſagt bedarf aber dieſer Gedanke noch einer gründlichen Durch
arbeitung und hat deſſen Vorbringung und überhaupt mein ganzer Vor
trag nur den Zweck im Auge auf die Schwächen der derzeitigen Regelung
dieſer Materie hinzuweiſen und die Anregung zu einer erneuten Prüfung
zu geben

Gerichts Zeitung
Ferien Strafkammer

Halle 17 Auguſt
Diebſtahl Rückfallbetrug und Urkundenfälſchung wurden

dem wegen Betruges bereits zweimal vorbeſtraften Maler Wilhelm Gold
beck aus Leipzig zur Laſt gelegt Er arbeitete im Dezember und Januar
auf dem hieſigen Leihamt in einem Zimmer in welchem auf Pulten
Pfandſcheine lagen und an den Wänden Schußwaffen hingen Er eignete
ſich 23 Pfandſcheine und eine Simplex Piſtole an die ihm am beſten
gefiel Von den Pfandſcheinen benußte er zwölf indem er ſie über ver
ſetzte Gegenſtände ausfüllte und zwar meiſtenteils über goldene Herren
uhren mit Ketten von bedentendem Werte Einen Schein übergab er
einem Fräulein M für ein Darlehen von 10 Mk einen dem Schankwirt
Sch für geliehene 15 Mk und einen dem Kellner Sch für 3 Mk Dar
lehen die anderen neun ausgefüllten Scheine kamen nicht zur Verwendung
Der Angeklagte gegen den ſchon einmal verhandelt iſt behauptete damals
nicht zurechnungsfähig zu ſein Er iſt infolgedeſſen auf ſeinen Geiſtes
zuſtand unterſucht aber es ſind Symptome einer Geiſteskrankheit nicht
vorgefunden wie Herr Profeſſor Ziemke begutachtete Heute wollte der An
geklagte wiederum nicht wiſſen wie er zur Entwendung der bezeichneten
Gegenſtände gekommen Das Gericht billigte ihm mildernde Umſtände zu
und erkannte wegen Diebſtahls ſchwerer Urkundenfälſchung in Verbindung
mit Betrug im Rückfalle auf 10 Monate Gefängnis worauf 6 Wochen
als verbüßt angerechnet wurden

Diebſtähle en gros betrieben die land wirtſchaftlichen Arbeiter Karl
Kuhnt am 3 Januar 1874 in Wettin geboren und Franz Ziert ge
boren am 18 März 1869 in Friedeburg Sie waren in der Brennerei
zu Neutz beſchäftigt und u a damit beauftragt von dem Getreideboden
Getreide und Sämereien nach der Brennerei zu ſchaffen Hierbei haben
die Angeklagten im Monat Februar fortgeſetzt Weizen Mais Maisſchrot
Rübenſamen u dergl beiſeite geſtellt und bei paſſender Gelegenheit nach
ihrer Behauſung genommen Bei einer Hausſuchung wurden bei Kuhnt
40 eere Säcke und 11 Zentner Getreide bei Ziert 20 leere Säcke und
13 Zentner Getreide vorgefunden Das Urteil lautete gegen jeden auf
4 Monate Gefänqnis

Metalldiebſtähle Der am 3 Auguſt 1863 geborene wegen
Diebſtahls ſchon zweimal außerdem wegen Betruges und Urkunden
fälſchung vorbeſtraſte gegenwärtig in Strafhaft befindliche Arbeiter Franz
Heiſe aus Holzweißig hatte es auf Metall das auf der Deutſchen Grube
bei Bitterfeld verwendet wurde abgeſehen Er wurde in der Nacht zum
2 April von dem Wächter abgefaßt wie er meſſingene Schmierbüchſen
an ſich genommen hatte und dieſe bei der Feſtnahme fallen ließ Er
wurde wegen Diebſtahls im Rückfalle zu 1 Jahr 3 Monaten Gefängnis
verurteilt

Eine ſchlechte Erziehungsmethode handhabte die 52 Jahre
alte Witwe Wilhelmine Geithner geb Stoye von hier und brachte ſich
dadurch auf die Anklagebank wegen Vergehens wider das Fürſorgeerziehungs

geſetz vom 2 Juli 1900 Die Augeklagie hat unter ihren Kindern eine
am 26 März 1888 geborenen Tochter Margarete die auf ſo abſchüſſige
Bahnen geraten iſt daß ſie ſchon ſeit langer Zeit in die Fürſorgeanſtalt
zu Köſtritz hat untergebracht werden müſſen Aus dieſer war ſie im
Februar und April entwiſcht Das Mädchen hielt ſich bei ihrer Mutter
auf die ihr Treiben begünſtigte Als Kriminalſergeanten in die Wohnung
der G kamen und die Herausgabe der Tochter verlangten verlengnete die
Mutter dieſe und rief ihr als die Beamten die Räumlichkeiten revidieren
wollten nach der Schlafkammer zu ſie ſolle die Türe zuſchließen und aus
dem Fenſter ſpringen Die Tochter folgte dieſer Weiſung und machte tat
ſächlich Anſtalten aus dem Fenſter zu ſpringen ſah aber davon ab weil
einer der Ktiminalbeamten aufpaßte Durch das widerſetzliche Benehmen
der Mutter des Mädchens hatten die Beamten über eine Stunde zu tun
ehe ſie dasſelbe in ihre Gewalt bekamen Frau G hatte ſich dadurch des
Vergehens wider das Fürſorgeerziehungsgeſetz vom 2 Juli 1900 ſchuldig
gemacht und wurde mit 3 Wochen Geräſignis beſtraft

Vergehen wider das Nahrungsmittelgeſetz Die verchelichte
Viktualienhändlerin Thereſe Baumgarten geb Vetrerling hatie den
Inhalt von Flaſchen mit Maggis Fleiſchextrakt mit dem Extrakt Pana
gemiſcht teils auch ſolchen in leere Flaſchen von Majggi geſchüttet und
dieſes als Maggi verkauft Die Veranlaſſung war geweſen daß Frau B
das wenig beliebte Pang an den Mann bringen wollte Sie habe ſich
aber nichts dabei gedacht weil beides Fleiſchertrakte und olichwertig ſeien
Die Angeklagte hatte ein Nahrungsmittel verfälſcht zum Zwecke der Täuſchung
im Handel F 10 Abſ 1 des Nahrungsmittelgeſetzes vom 14 Mai 13879
und wurde mit einer Geldſtrafe von 20 Mk belegt an deren Stelle
eventuell für je 5 Mk 1 Tag Gefängnis tritt Das Gericht glaubte
den Angaben der Angeklagten daß ſie nicht leere Maggi Flaſchen mit
Pana gefüllt ſondern nur die nicht ganz vollen mit dieſem Extrakt ver

Zuſchüſſe eine Höhe erreichen die den Beſitz der induſtriellen Etabliſſements miſcht und als reinen Maggi verkauft hatte
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Morgen Freitag nachmittag 4 Uhr

Kurea Konzert
Oneretten Musik

der Kapelle des Füſl Rgts Generalfeldmarſchall Graf Blumenthal Magdeb Nr 36
Entree 35 Pfg einſchl Billetſteuer 0 Wiegert

Kaben Insol
Etablissement Kurzhals

Freitag den 19 Auguſt nachm 4 Uhr
hon 1850Gr Extra Militär Konzert

ausgeführt vom Trompeler Korps des Mansfelder Feld Art Regts Nr 75
unter Benutzung der Fanfarentrompeten und Keſſelpaußen

Abend Gr Rrillant Feuerwerk
und bengaliſche Zeleuchtung des ganzen Etabliſſements

F Stade E KurzhalsPeissnitz Restaurant
Hente Donnerstag

Grosser Volksliederavend
Eintritt frei Anfang Uhr
h Para dies rMorgen Freitag Gr patr Schlachten Potpourri

zur Erinnerung an die Schlacht von Gravelotte
unter perſ Leitung des Muſikdirektors Herrn Sohroeder

Jllumingtion n bengal Belenchtung des ganzen Etabliſſements
Feuerwerk von Gebr Pfeiffer, Eintritt frei

ArieBenureing Instrumentalquartett und Liederabend
Donnerstag

unter Mitwirkung des Opernſängers Herrn Aug Schoene
a Neues Liederprogramm

a

Sonntag e II Kinder festden 21 Auguſt

Eintritt frei

Jedes Kind erhält ein Geſchenk das es ſich ſelbſt

Konzert von 11 Uhr
wählt

W Sommerreigen

Raben Insoel
CGartenlokal Inselschlösschen

Neu hergerichtet Schöner Aufenthaltsort
Jeden Dienstag u Freitag nachm

Konzert nachdem Abendunterhaltung

Keschw Kuhhblankſeföh 9heſſ Pfeuss bare ſaſe 3 S
Sonnabend den 20 Auguſt von abends 8 Uhr an in den Thaliaſälen

Z J H s w J J gPVeier des 23 Stäüftungsfestes
und des Gedenktages der Schlacht bei St Drivat Gravelotte

durch Konzert Theater u Ball

Spezial Ausschank der Schultheiss Brauerei

Merſeburgerſtraße 10
Freitag den 19 Angust Sonnabend den 20 August Sonntag den 21 August

Feier des Millionen Umsatzes
des Geschüättajnhres 1904

bei großer AUlnmination und Dekoration des Gtabliſſements
Hochteiner trischor Anstieh Reichhaltige Speisenkarte

Zugleich bringe meinen Saal mit Nebenräumen zur Abhaltung von
Familien Feſtlichkeiten Verſammlungen als auch Vereinszimmer mit
Pianino in empfehlende Erinnerung

Hochachtungsvoll ergebenſt Otto AMickel

mvw m m äm mm

MOekonom

Wiedersdort
Sonntag den 21 Aungnſt ladet zum
Erntedankfeſt und Ball

Morgen Freitag W
D Achlachtefeſt

Breslauer KellerPrinzenſtr 19
Da Norgen Freſtag

S Schlachtefeſt
h

FreitagS Schlachtefest
G Gerig Roſenſtraße 2

Morgen Freitag
Schlachtefeſt

Friedrich Bornemann
Ludwig Wuchererſtr 25

Du Morgen Freitag W

August Schernbeck
Groß runnenſtraße 10

freundlichſt ein

E Barith
Gewerkverein d Maſchinenb u Metaſſarb

Ortsverein I
Sonnabend d 20 Aug abends S Uhr

Mitglieder Verſammlung in der Börſen
halle Aufnahme neuer Mitglieder

Der Vorſtand

D Morgen Freitag W
e

F Metzner
Gütchenſtraße

De Worgen Freitag W
Schlachtefeſt
M BRurckhardt

Breiteſtr 32Stadipostkarten
10 Stck ſtatt 20 Pfg für 15 Pfg

uchhandlg Alte Promenade 35

Junge Damen in diskr Verhältniſſen
finden b Hebamme Nähe Halle gute Auf
nahme Off u C 2103 an die Exp d Bl

t J 4 e nStadt Theater heiprig
Freitag den 19 Auguſt 1904

Neues Theater

Gas paron e
Altes Theater

Rose Bern d
Walhalla Iheator

Direktion Ernst Sohrecok

Neu Neu2 KonorahDas unlösbare Rätſel
Ferner

r Joe Marinakrobatiſcher Akt

W Gisela Werther WeKonzertſängerin
Geſchwiſter Taubert

muſikaliſche Virtuoſen

W Otto Röhr Wmoderner Humoriſt

mer a beile Liiy W
die myſteriöſe Rieſenuhr

e Luecia Ravello
Spitzentänzerin

Harry Hoppkens
Mimiker

u Les Pandos Wathletiſch equilibriſtiſcher Akt

D Lilly und Nora T
Poſen mit lebenden Hunden

T lrene de fleur WoSoubrette

Jdules Greenbaum s
American Bioſkope

Das Gordon Benuet Rennen
Weltſtädtiſches Programm

Woſo fſente

Direktion Gustav Poller
am Riebeckplatz nächſte Rähe des

Hanptbahnhofes

Wiedernm
vollſtändig neues Programm

der berühmten Frite

Steicif
Sänger
Lachen Lachen Lachen

Anfang 8 Uhr
Vorverkauf in den bekannten Geſchäften

caſe Foland
Täglich Konzert der

Ariginal Serbiſchen Juſtrumental

KünſtlerKapelle

Direktor Jowanowitsch
DF Anfang 7 Uhr abends

Internationales
Konzerthaus

Gr Ulrichſtraße 50

Nemn XNenUniformiertes Damen Orcheſter

Renoviert Renoviert
Zum letzten Dreier

Angenehmer ſchattiger Konzertgarten
Kegelbahn

Saal zur Abhaltung von Hochzeiten
Vereinsfeſtlichkeiten c bei billigſter Preis
ſtellung

Jeden Dienstag
5Familien Frei Konzert

Muſikerbörſe
Hochachtungsvoll Otto Jahr

Täglich von 5 Uhr Konzert
im Bratwurstglöekle

Größter Betrieb am Platze
Nur Ruhe kann es machen

Veteranen Verband
Die fällige

Monats Versammlung
findet am Sonntag den

21 Aunguſt nachmittags 31 Uhr im
Vereinslokale Kurzegaſſe 1 ſtatt

Zahlreiches Erſcheinen erbeten
Der Vorſtand

Morgen Freitag
Schlnehteſest

S Otto Schulz früh Saalfeld
Steinweg 18
Jeden Freitag

Schlnchtefest
Rohb Erhbhe

Dorotheenſtraße 13

Amtliche Pekanntmachungen

Ausſchreibung
Die Lieferung der T Träger und Anker zum Neubau des Werkſtattgebäudg

auf Gasanſtalt I ſoll im Wege der Wettbewerbung vergeben werden
Angebote ſind bis

Mittwoch den 24 Anguſt vormittags 10 Uhr
auf dem Stadtbauamte einzureichen woſelbſt die Bedingungen und Zeichnungen auz
liegen auch die Verdingungsanſchläge entnommen werden können

Halle a den 16 Auguſt 1904 Der Stadtbaurat

Bekanntmachung
Der S 5 der Wedingungen über die Aufnahme Kranker in die König

Aniverſitäts Kliniken zu Halle a S vom 27 Oktober 1884 hat folgende Faffung
erhalten

Jn der Regel wird
in der mediziniſchen Klinik
in der chirurgiſchen Klinik
in der Frauen und geburtshülflichen Klinik
in der Augenklinik
in der Ohrenklinik

ein Kur und Verpflegungskoſtenſatz von täglich 1,75 Mk erhoben für welchen der
Patient neben der Unterbringung in einem mit mehreren Kranken belegten Zimmer und
ärztlicher Behandlung die Beköſtigung vom 3 Tiſch erhält

Ausnahmsweiſe können die Direktoren der Kliniken innerhalb der etatsmäßig feß
geſtellten Grenzen unbemittelten Kranken die für den Unterricht ein beſonderes Intereſſe
bieten eine Herabſetzung der Verpflegungsſätze auf 1,50 Mk bezw 1,25 Mk oder auch
volle Freiſtelle gewähren

Wird für einen Patienten die Beköſtigung vom 2 Tiſch beanſprucht ſo erhöht
ſich der Satz auf täglich 4 Mark und in den Fällen wo Beköſtigung vom 1 Tiſch und
hierneben ein beſonderes Zimmer gewünſcht wird auf 8 M Jn letzterem Falle kann
in der Frauenklinik unter beſonderen Umſtänden eine Ermäßigung auf 6 M eintreten

Neben den Kur und Verpflegungskoſten werden die Koſten für außerordentliche
Wachen Verbandmaterial Mineralbäder und Mineralbrunnen c beſonders berechnet

Halle a den 15 Auguſt 1904
Der Kurator der Univerſität Meyer

e e e SteckbriefGegen den unten beſchriebenen Müller

Zum Schultheiss
Ernſt Lehmann geboren am 11 Mai 1883

VPoststr 5

in Freyburg a U welcher ſich verborgen

Anlässlich des Ausstosses des

hält iſt die Unterſuchungshaft wegen ſchweren

Diebſtahls durch Haftbefehl des Königlichen

Millionsten Hektoliters
Schultheiss Bieres

Amtsgerichts Merſeburg vom 13 Auguſt 1

Fest Menu

verhängt

Es wird erſucht denſelben zu verhaften

am Freitag den 19 August cr
Kraft Brühe mit Gemüse

und in das nächſte Gerichtsgefängnis ab

Wein Kaltschale mit Aprikosen

Genzmer

zuliefern ſowie zu den hieſigen Akten 9
Nr 985/04 ſofort Mitteilung zu machen

Halle a den 16 Auguſt 1904
Der Königliche Erſte Staatsanwalt

Beſchreibung
Alter 21 Jahre Größe 1,70 m Statur

ſchlank Haare ſchwarz Augen dunkelbraun
Naſe gewöhnlich Mund groß mit aufge
worfenen Lippen Bart Anflug eines ſchwarzen
Schnurrbartes Geſicht voll und länglich
Geſichtsfarbe blaß Sprache deutſch

Kleidung Blaugrauer Jacket Anzug
ſchwarzer weicher Filzhut oder ſchwarzer
Anzug Normalhemden graue Strümpfe

Steckbrief
Gegen den unten beſchriebenen Arbeiter

Hermann Booſe aus Halle a ge
boren am 1 Dezember 1865 in Querfurt
welcher ſich verborgen hält iſt die Unter
ſuchungshaft wegen Körperverletzung auf
Grund des Haftbefehls des Königl Amts
gerichts Halle a S vom 12 Auguſt 1904
verhängt

Es wird erſucht denſelben zu verhaften
und in das nächſte Gerichtsgefängnis abzu
liefern ſowie zu den hieſigen Akten 3
Nr 524/04 ſofort Mitteilung zu machen

Halle a den 15 Auguſt 1904
Der Königliche Erſte Staatsanwalt

Beſchreibung
Alter 38 Jahre Größe 1,72 m Statut

ſchlank Haare dunkel Naſe lang Mund
gewöhnlich Bart blonder kleiner Schnurr
bart Geſicht länglich Geſichtsfarbe blaß
Sprache deutſch

Beſondere Kennzeichen An der linken
Hand fehlt der Zeigefinger und der Mittel
finger zur Hälfte

Kleidung Grauer
Schuhe

Steckbrief
Gegen den unten beſchriebenen Arbeiter

Hermann Jordan aus Trotha geboren
daſelbſt am I Sept 1870 welcher flüchtig
iſt iſt die Unterſuchungshaft wegen Betrugs
auf Grund des Haſtbefehls des Königlichen
Amtsgerichts Halle a/S vom 13 Aug 1904
verhängt

Es wird erſucht denſelben zu verhaſten
und in das nächſte Gerichts Gefängnis ab
zuliefern ſowie zu den hieſigen Akten 3
Nr 503/04 ſofort Mitteilung zu machen

Halle a/S den 15 Auguſt 1904
Der Königliche Erſte Staatsanwalt

Beſchreibung
Alter 33 Jahre Größe 1,62 m Statur

mittel Haare blond Augen blau Naſe dic
Mund gewöhnlich Bart blonder Schnurr
bart Geſicht rund Geſichtsfarbe geſund

Sprache deutſch
Beſondere Kennzeichen Schnittnarbe am

C

Zunge mit Spargelgemüse,
Schleie blau mit Butter
Schinken in Burgunder

Lachs Mayonnaise

Junge Taube
Hamburger Kalbsrücken

Kompott Salat

Ananas Eis
Butter Käse Kaffee

Bolehhaltiges Frühstücksbuſfet

Abends Spezialität
Rehrücken nach Jägerart

Schultheiss Schnitzel sowie
reichhaltige Saison Delika

tess en

I

C

W
Z Zt große Seltenheit

Straußen Küken
Freitag den 19 Auguſt

nachmittags u abends

XVIII Blite Konzert
ausgeführt vom

Willy Wolf Orchester
aus Leipzig 45 Muſiker

S

Jacketanzug gelbe

Sonntag den 21 Auguſt
KünſtlerWaldhornOuartett

und

Cornet a Piſton Virtnos
Richter

S

Morgen Freitag
Schlachtefeſt
Wilhelm Pöttger

m Kellnerſtr 10 a
Bictor Zeſſetſtr Ecke Zismarckſtr Halſe zorgen Freitag Kleidung ſchwarzes Jackett weiß unSchlachtefeſt g ſchwang karcert Hoſe u Weſte Sportbemd

e H Joseph
Ludw Wuchererſtr 19

Raarfarbe
ſchwarz braun u blond für lebendes und

totes Haar

a 2

2 r

e
e

n

S de

Bee h lehe
Wilhelm Hoefen Drog

Geiſtſtr 59/60 e

v a Deutsche aNussö 4 uns eillaV Anzahlung 29 30 50empfiehlt 2 S tat s i i monatl 4
c KRnuvorm bllüge PreiseV De rreielisto gratis a ſirk

J Teondrosoh CoBerlin NW Siemensstr I
eHeira Vermög Herren wenn auch o

Vermögen jedoch mit ſolidem Charakt ſ6
Näh unter Hoffnung Berlin 80 16

Max Idler Nanniſcheſtraße 3

S Kartoffeln3 beſte wohlſchmeckende Sorten liefert frei

Haus Rittergut Queis
Aufpolſt ſämtl Möbel Pr mache vorh aus
Tapez St 35 Pfg Taenzer Wolfſtr 22

individue

Abonne
Durch d

en 50z

Gro

Eigze

Er

Die

Prinz
quarti

Bemer

Oberſt
einen

Politiſ
anläßl

Die L
licher

Kei

Von

Donnersta

wurde bea

von ihner
zubauen

jenigen B

von infolg

Kalkulatio

eine Vergi

für den

forderlich

nur derjen

einer beſti

differenz

lriebe der

dem Herr

es ſich bei

der Prov
handele

wie ſie di

möglichſt

zahlreiche

durch Be

mit mehr

von einen

fertige n

ausgaben

billigeren

Gewiß ſei

Geſchäfts

indeſſen k

Eiſenbahr

21

NMa

ihr noch
Munde

hier m
Gé

wünſche

Ne

bitte in
J

ſich nu

angebo

liebens

muth

Ka
von de

c

St
hen

die ju


	General-Anzeiger für Halle und den Saalkreis
	1904


